
Vorlagefragen 

1. Ist Art. 21 Abs. 5 der Richtlinie 2009/103/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 
über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und die Kon
trolle der entsprechenden Versicherungspflicht ( 1 ) dahin aus
zulegen, dass die Befugnisse des Schadensregulierungsbeauf
tragten eine passive Zustellungs- vollmacht für das Versiche
rungsunternehmen umfassen, so dass in dem Klageverfahren 
des Geschädigten gegen das Versicherungsunternehmen auf 
Ersatz des Unfallschadens eine gerichtliche Zustellung mit 
Wirkung gegen das Versicherungsunternehmen an den von 
ihm benannten Schadens- regulierungsbeauftragten bewirkt 
werden kann? 

Falls die Frage zu 1) bejaht wird: 

2. Entfaltet Art. 21 Abs. 5 der Richtlinie 2009/103/EG unmit
telbare Wirkung dergestalt, dass sich der Geschädigte vor 
dem nationalen Gericht darauf berufen kann mit der Folge, 
dass das nationale Gericht von einer gegenüber dem Ver
sicherungsunternehmen wirksamen Zustellung auszugehen 
hat, wenn eine Zustellung an den Schadensregulierungs
beauftragten „als Vertreter“ des Versicherungsunternehmens 
bewirkt worden ist, eine Zustellungsvollmacht jedoch weder 
rechtsgeschäftlich erteilt worden ist, noch das nationale 
Recht für diesen Fall eine gesetzliche Zustellungsvollmacht 
begründet, die Zustellung jedoch im Übrigen alle durch das 
nationale Recht vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllt? 

( 1 ) ABl. L 263, S. 11 

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal Central 
Administrativo Norte (Portugal), eingereicht am 27. Juni 
2012 — Maria Albertina Gomes Viana Novo u. a./Fundo 

de Garantia Salarial, IP 

(Rechtssache C-309/12) 

(2012/C 287/35) 

Verfahrenssprache: Portugiesisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunal Central Administrativo Norte 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Maria Albertina Gomes Viana Novo, Ezequiel Martins 
Dias, Gabriel Inácio da Silva Fontes, Marcelino Jorge dos Santos 
Simões, Manuel Dourado Eusébio, Alberto Martins Mineiro, Ar
mindo Gomes de Faria, José Fontes Cambas, Alberto Martins do 
Alto, José Manuel Silva Correia, Marilde Marisa Moreira Marques 
Moita, José Rodrigues Salgado Almeida, Carlos Manuel Sousa 
Oliveira, Manuel da Costa Moreira, Paulo da Costa Moreira, José 
Manuel Serra da Fonseca, Ademar Daniel Lourenço Dias e Ana 
Mafalda Azevedo Martins Ferreira 

Beklagte: Fundo de Garantia Salarial, IP 

Vorlagefrage 

Ist das Unionsrecht in diesem konkreten Fall der Gewährleistung 
der Befriedigung von Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis bei 
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers, insbesondere die Art. 4 
und 10 der Richtlinie 80/987/EWG ( 1 ), in dem Sinne auszule
gen, dass es einer nationalen Rechtsvorschrift entgegensteht, die 
nur die Befriedigung der Ansprüche gewährleistet, die in den 
sechs Monaten vor Stellung des Antrags, den betreffenden Ar
beitgeber für zahlungsunfähig zu erklären, fällig geworden sind, 
selbst wenn die Arbeitnehmer gegen diesen Arbeitgeber vor 
dem Arbeitsgericht auf gerichtliche Festlegung des geschuldeten 
Betrags und Beitreibung dieses Betrags im Wege der Zwangs
vollstreckung geklagt haben? 

( 1 ) Richtlinie 80/987/EWG des Rates vom 20. Oktober 1980 zur An
gleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Schutz 
der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers, ABl. 
L 283, S. 23. 
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1. Sind Artikel 31 der EU-Grundrechtecharta und Artikel 7 
Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/EG ( 1 ) dahin auszulegen, 
dass sie einer nationalen gesetzlichen Regelung entgegenste
hen, nach der in bestimmten Branchen die Dauer des jähr
lichen Mindesturlaubs von vier Wochen durch Tarifvertrag 
verringert werden kann? 

2. Sind Artikel 31 der EU-Grundrechtecharta und Artikel 7 
Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/EG dahin auszulegen, dass 
sie einer nationalen gesetzlichen Regelung entgegenstehen, 
nach der in Tarifverträgen bestimmt werden kann, dass Ver
dienstkürzungen, die im Berechnungszeitraum infolge von
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